
Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren
Filing of a claim in the insolvency proceeding

Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalter
(Treuhänder, Sachwalter) zu senden, nicht an das Gericht.
Filings shall be sent to the insolvency administrator (trustee, custodian),
not to the court.

Bitte beachten Sie auch das Merkblatt zur Forderungsan-
meldung.
Please also note the attached leaflet for the instruction of creditors.

Schuldner Debtor

Amtsgericht
Insolvency court

Aktenzeichen:
File number:

Gläubiger Creditor

Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postan-
schrift, bei Gesellschaften mit Angabe der gesetz-
lichen Vertreter
(Exact name of the creditor with postal address. Companies also
have to state the statutory representative)

Bankverbindung (IBAN und BIC):
Banking details (IBAN and BIC):

Telefon-Nr./Email:

Gläubigervertreter Creditor’s representative

Die Beauftragung eines Rechtsanwalts ist freige-
stellt. Die Vollmacht muss sich ausdrücklich auf
Insolvenzsachen erstrecken.
(The briefing of a lawyer is optional. An authorisation must explic-
itly include insolvency proceedings)

Bankverbindung (IBAN und BIC):
Banking details (IBAN and BIC):

 Vollmacht anbei  Vollmacht folgt umgehend
Power of Attorney Power of Attorney will follow
attached as soon as possible

Geschäftszeichen:
Reference

Geschäftszeichen:
Reference

Angemeldete Forderungen
Filed claims

Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt)
Claim ranking according to § 38 of the German Insolvency Statute
(non-preferred claim, estimated if necessary)

2142,37 €

Zinsen % über Basiszins aus € seit dem
bis höchstens (Tag vor der Eröffnung des Verfahrens)
Interest % above base interest rate of € from
until maximum … … … … … .. (the day before the opening of insolvency proceedings)

€

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind
Costs, incurred before the opening of the insolvency proceeding

€

Summe
Subtotal

€

Jede selbständige Forderung - insbesondere bei Vorliegen mehrerer Titelforderungen - ist getrennt anzugeben.
Reicht der Raum auf diesem Formular nicht aus, so sind die weiteren Forderungen in einer Anlage nach dem
obigen Schema aufzuschlüsseln und anschließend zu summieren *).
Each individual claim - especially with several enforceable titles at hand - has to be filed separately. If the space on this form is not
sufficient, further claims can be itemised in a similar manner as above on an attachment and have to be summarised *) subsequently.

Gesamtsumme *)
Total *)

€

Bitte dieses Feld nicht beschreiben

Please leave this box blank



Grund und nähere Erläuterung der Forderungen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Reason and detailed explanation for the claim (Please mark with a cross where applicable):

Warenlieferung  Leistungen  Lohn/Gehalt Darlehen  Miete
delivery of goods services rendered wage/salary loan rent

 Leasing  Schadensersatz  Sonstiges: ...............................................................
leasing claim for damages other:

Der angemeldeten Forderung liegt
The filed claim is founded on

 kein Titel zugrunde  ein Titel zugrunde (Einreichung einer Kopie ausreichend!)
no title a title, as specified, by (Submission of a copy is sufficient!)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)
(Please mark with a cross where applicable)

 Urteil Decree

 Vollstreckungsbescheid Executory title

 Kostenfestsetzungsbeschluss Judicial decision for assessment of costs

 gerichtlicher Vergleich Judicial settlement

 notarielles Schuldanerkenntnis notarial acknowledgement of debt

 ..................................................

Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt:
Following documents, which will support the claim, are attached:

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht.
I claim preferential payment from the assets while at the same time filing a claim for the potential shortfall.

 Ja, Begründung siehe Anlage Yes, see reasons given in the attachment

 Nein No

Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung (gilt nur bei Antrag auf Restschuldbefreiung)
Claim resulting from an intentional breach of duty (only in case of reques for discharge of residual debt)

 Ja, die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeldenden Gläubige-
rin oder des anmeldenden Gläubigers um eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten
Handlung der Schuldnerin oder des Schuldners handelt, sind in der Anlage genannt.
Yes, the facts which show that the creditor believes that a tort claim results from an intentional act on the part of the insolvent party are
stated in the attachment.

 Nein No

Verzicht auf Quotenzahlung
Abandonment of insolvency dividend

Für den Fall, dass die Auszahlung der auf meine/unsere Forderung entfallenden Insolvenzquote von weniger
als 10,00 € daran scheitert, dass ich/wir eine falsche Bankverbindung angegeben oder ich/wir es unterlassen
habe/n, meine/unsere aktuelle Bankverbindung mitzuteilen, verzichte/n ich/wir auf die Insolvenzquote (Zah-
lungsanspruch). Eine höhere Insolvenzquote wird in diesem Fall sofort und ohne weitere Nachforschungen ge-
mäß §§ 372 ff. BGB hinterlegt.
In case that a distribution of a dividend fails due to the fact that I/we have not given correct bank account details or have failed to inform of a
change in my/our bank account details, I/we waive the claim to payment of dividends less than 10,00 €. A higher dividend will be deposited
with the court without any further notice in such cases.

.............................................................................................................................................................................
(Ort) (Datum) (Unterschrift und evtl. Firmenstempel)
(Place) (Date) (Signature and company stamp if any)

Beachten Sie auch die Hinweise im Merkblatt zur Forderungsanmeldung.
Please also note the information contained in the leaflet for the instruction of creditors.



Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. 
Etwaige Fristen beachten!* 

 
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom fristerne 

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat 
Invitation à produire une créance. Délais à respecter 

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten! 
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσµίες 

Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare 
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen 

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar 
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta 

Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables 
 
 
Wie Sie dem beiliegenden Beschluss des Insolvenzgerichts entnehmen können, wurde ein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des darin bezeichneten Schuldners eröffnet, das der gleichmäßigen Befriedigung der 
Gläubiger dient. 
 
Jeder Gläubiger einschließlich der Steuerbehörden und Sozialversicherungsträger der Mitgliedstaaten kann seine 
Forderungen in dem Insolvenzverfahren schriftlich anmelden. Dies gilt auch für Gläubiger, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als dem Staat der 
Verfahrenseröffnung haben (Artikel 39 der Verordnung des Rates über Insolvenzverfahren). Diese Gläubiger 
können ihre Forderung auch in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen dieses anderen Staates anmelden. 
In diesem Fall muss die Anmeldung jedoch mindestens die Überschrift „Anmeldung einer Forderung“ in 
deutscher Sprache tragen. Vom Gläubiger kann eine Übersetzung der Anmeldung in die deutsche Sprache 
verlangt werden (Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung des Rates über Insolvenzverfahren). 
 
Die Forderungsanmeldung hat innerhalb der in dem beigefügten Insolvenzeröffnungsbeschluss bezeichneten 
Anmeldefrist in zweifacher Ausfertigung zu erfolgen (§ 28 Absatz 1 der Insolvenzordnung). Bitte benutzen 
Sie dafür das beigefügte und für Sie vorbereitete Anmeldeformular. 
 
Forderungen, die erst nach dem Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden, machen unter Umständen ein 
zusätzliches Prüfungsverfahren erforderlich. Die hierdurch entstanden Kosten trägt der Gläubiger, der seine 
Forderung verspätet angemeldet hat ((§ 177 Absatz 1 der Insolvenzordnung). 
 
Die Forderungsanmeldung hat nicht bei dem Insolvenzgericht, sondern bei dem in dem beigefügten 
Insolvenzeröffnungsbeschluss genannten Insolvenzverwalter zu erfolgen (§ 174 der Insolvenzordnung). Ist 
ein Sachwalter oder Treuhänder bestellt (§§ 270, 313 der Insolvenzordnung), so ist die Forderungsanmeldung 
dort vorzunehmen. 
 
Erfolgt die Anmeldung durch einen Vertreter, ist eine speziell für das Insolvenzverfahren erteilte Vollmacht 
im Original beizufügen. Für Gläubiger in der Rechtsform einer juristischen Person bzw. Gesellschaft ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit sind die organschaftlichen Vertretungsverhältnisse vollständig und korrekt 
anzugeben (z.B. bei einer GmbH & Co.KG der vollständige Name der persönlich haftenden Gesellschafterin 
sowie deren organschaftliche Vertreter). Ohne diese Angaben können die Gläubigerdaten nicht im Wege 
elektronischer Datenverarbeitung an das Gericht übergeben werden. Ist die Vertretungsberechtigung nicht 
ordnungsgemäß nachgewiesen, wird die Forderungsanmeldung nicht in die Tabelle eingetragen; vgl. LG 
München, ZIP 1992, 789f; Breutigam in Berliner Kommentar Insolvenzrecht, Band II, § 174 Rdn. 11. 
 
In der Anmeldung hat der Gläubiger die Art, den Entstehungszeitpunkt und den Betrag der Forderung 
mitzuteilen und gegebenenfalls vorhandene Belege sowie Urkunden, aus denen sich die Forderung ergibt, 
der Anmeldung in Kopie ebenfalls in zweifacher Ausfertigung beizufügen 
* Mit dem Formblatt wird der Verpflichtung nach Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nummer 
1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren (Abl. L 160/01) zur Unterrichtung der Gläubiger Rechnung getragen. 

 
(Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 vom 29.05.2000, ABl. L160/01, § 174 Absatz 1 der 
Insolvenzordnung). Anmeldungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, werden nicht in die 
Insolvenztabelle aufgenommen. 
 



In der Anmeldung sind außerdem der Grund der Forderung und gegebenenfalls die Tatsachen anzugeben, aus 
denen sich nach Einschätzung des Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich begangene unerlaubte 
Handlung des Schuldners zugrunde liegt (§ 174 Absatz 2 der Insolvenzordnung). 
Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen des Schuldners bleiben nur dann von der 
Erteilung einer eventuell beantragten Restschuldbefreiung unberührt, wenn der Gläubiger die entsprechende 
Forderung unter Angabe dieses Rechtsgrundes angemeldet hatte (§ 302 Nr. 1 der Insolvenzordnung). 
 
Alle Forderungen sind in festen Beträgen in Euro geltend zu machen und abschließend zu einer Gesamtsumme 
zusammenzufassen. Forderungen in ausländischer Währung sind in Euro umzurechnen, und zwar nach dem 
Kurswert zur Zeit der Verfahrenseröffnung. Forderungen, die nicht auf Geld gerichtet sind oder deren 
Geldbetrag unbestimmt ist, sind mit ihrem Schätzwert anzumelden (§ 45 der Insolvenzordnung). 
 
Zinsen können als nicht nachrangige Forderungen nur für die Zeit bis zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens (Datum aus dem beigefügten Eröffnungsbeschluss) angemeldet werden. Sie sind unter 
Angabe von Zinssatz und Zeitraum auszurechnen und mit einem festen Betrag zu benennen. 
 
Nachrangige Forderungen (z.B. die seit Eröffnung des Verfahrens laufenden Zinsen, Kosten für die Teilnahme 
am Verfahren, Ansprüche auf eine unentgeltliche Leistung des Schuldners oder Ansprüche auf Rückgewähr 
kapitalersetzender Leistungen, vgl. § 39 InsO) sind nur anzumelden, soweit das Insolvenzgericht in dem 
Insolvenzeröffnungsbeschluss besonders zur Anmeldung dieser Forderungen auffordert. Bei der 
Anmeldung solcher Forderungen ist auf den Nachrang hinzuweisen und die dem Gläubiger zustehende 
Rangstelle zu bezeichnen (§ 174 Absatz 3 der Insolvenzordnung). 
 
Soweit Gläubiger Sicherungsrechte an beweglichen Sachen oder an Rechten des Schuldners in Anspruch 
nehmen, haben sie dies dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen. Dabei sind der Gegenstand, an dem 
das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die 
gesicherte Forderung zu bezeichnen. Wer die Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für den 
daraus entstehenden Schaden (§ 28 Absatz 2 der Insolvenzordnung). 
 
Gläubiger, die aufgrund eines Pfandrechts oder eines sonstigen Sicherungsrechts abgesonderte Befriedigung 
beanspruchen können, sind Insolvenzgläubiger, soweit ihnen der Schuldner auch persönlich, etwa aus 
einem Darlehensvertrag oder Kaufvertrag, haftet. Diese persönliche Forderung können Sie anmelden. Sie 
werden bei der Verteilung der Insolvenzmasse jedoch nur berücksichtigt, soweit Sie auf eine abgesonderte 
Befriedigung verzichten oder bei ihr ausgefallen sind (§ 52 der Insolvenzordnung). 
 
Wer auf Grund eines dinglichen oder persönlichen Rechts (etwa als Eigentümer) geltend machen kann, 
dass ein Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört, ist kein Insolvenzgläubiger. Sein Anspruch auf 
Aussonderung des Gegenstandes ist nicht im Insolvenzverfahren anzumelden, sondern bestimmt sich nach 
den Gesetzen, die außerhalb des Insolvenzverfahrens gelten (§ 47 der Insolvenzordnung). 
 
Die rechtzeitig angemeldeten Forderungen werden in dem aus dem überreichten Beschluss ersichtlichen 
Prüfungstermin geprüft. Eine Pflicht zum Erscheinen besteht nicht. Soweit Ihre angemeldeten Forderungen in 
diesem Termin ganz oder teilweise bestritten werden, erhalten Sie über das Ergebnis des Prüfungstermins eine 
gesonderte Benachrichtigung durch das Insolvenzgericht in Form eines beglaubigten Auszuges aus der 
Insolvenztabelle. 
 
Falls Ihre Forderung in voller Höhe anerkannt wird, erfolgt gemäß § 179 Absatz 3 Satz 2 der 
Insolvenzordnung keine Benachrichtigung. 
 
Im Interesse einer kostensparenden und zügigen Verfahrensabwicklung wird darum gebeten, von 
Sachstandsanfragen abzusehen, da diese zum einen bei der Vielzahl der Verfahren und der daran Beteiligten 
nicht mit zumutbarem Aufwand bearbeitet werden können und zum anderen hierzu keine Verpflichtung des 
Insolvenzverwalters besteht. Sie haben die Möglichkeit, sich in den im Verfahren stattfindenden 
Gläubigerversammlungen zu informieren. Außerdem steht ihnen bei nachgewiesenem Interesse das Recht zur 
Einsicht in die Gerichtsakte zu. 
 


